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NOTIZEN IM ZUSAMMENHÄNGE MIT DEN STREITIGKEITEN UM DIE

UNDT NUEWBRUECH JM AMBT MEYENBERG"

A
"ZEENDEN

Die Streitigkeiten zwischen dem Kloster Eschenbach und dem [ alt]



Pfarrer von Sins [ Johann Melchior Vi-Higer ] ^ "Anträffendt die Nüw-
bruch uff matlandt . hanget An dem Ob der Zeenden Jn Nüw uffbroohnen stukhen

Landts , so hievor by Mentschengedenkhen nit angeseyet Und buwen worden , dem

Zeendtenherren derselbigen Enden , Oder dem Pfarherren drüw Jahr lang Zugehö¬

rig sye ? "
Das Kloster Eschenbach berufe sich dabei auf die "Statutis undt

Geistlichen Satzungen [gemeint die Statuten des Zisterzienserordens ?] , welche

die Nüwbruch nit Zuogebendt , uff den Matlandten oder Weyden : Aber woll uff

hochwälder . undt selbige nit nur uff 3 Jahr , sonders ad infinitum" . Demgegen¬

über stütze sich der Pfarrer "uff die gewohnheit , Exempel, undt Hebung"
ab ; weiter mache er die Satzungen geltend , welche im Amte Meien-
berg jährlich anlässlich der Zehntenverleihung verlesen würden.
Letztere aber würden ausdrücklich vermerken , dass die Zehnten von

Mattlandneubrüchen den zuständigen Pfarrern zustünden . Dass dem
tatsächlich so sei , lasse sich konkret anhand des Pfarrers von
Merenschwand [ Johann Rudolf Lamat ] , der dieses Recht eben jetzt

ungestört dem Kloster Frauenthal gegenüber ausübe , nachweisen . Im
übrigen weise der [ Sinser ? ] Pfarrer darauf hin , dass er eben die¬
ses Recht auch schon in anderen "umliggenden Zeenden Jm Ambt"  für sich
in Anspruch genommen habe.
"By diserm stryt eroügt sich , das Jn die 46 Jucharten Jm Appwyler [Abtwil]

Zeenden , Nur von Hochwälden , by gedenkhen dess Herrn Pfarherren Villingers

uffbrochen , so dass Gotshus Eschenbach Nutze . " Wenn nun aber der Neubruch

von Mattland laut geistlichem Recht nicht den Pfarrern , sondern
dem ordentlichen Zehntherren zustehe , so gehöre kraft des nämli¬
chen Rechts der Zehnt der umgebrochenen 46 Jucharten Hochwald
dem Pfarrer und nicht dem Kloster . Dabei sei zu beachten , dass

diese Regelung nicht bloss für 3 Jahre Geltung habe , sondern für
immer.

"Derne Aber entgägen strytendt die Hochoberkheitliche Jurisdiction undt Recht-

sammj , Jn dem umb solche stritige Sachen , die Siben der Fryen Embteren Regie¬

rende Ohrt Oder ein Landtvogt Jrentwegen , Zuo richten hat , Zum Anderen das,

Je weiten har , die Hochwäldt (nach der tradition der Underthanen selbs ) der

hochen Oberkheit Zuostendig , dannenhero Jnen Auch der Zeenden , so wass davon

Anzuoseyen bewilliget wurde , billich gehörte : undt hat grad der Zeenden Jm

Ambt Meyenberg so ein Landtvogt [der Freien AemterJ Jnimbt , vilicht disem

Ursprung.



Jst Nothwendig diser sach besser naehzuoschlacken . Nüzit der hocken Oberkheit

verschinen Z ' lassen , weder Jn Jrer Judicatur , noch particular Jnteresse.

Wylen dan . . . Villinger diser sach wegen , Wylen er Von 3 Jahren den Nüwbruch

vor ongfahr 7 Jahren , Ab Balthasar Witzigen maten empfangen , durch Gotshuss

Eschenbach Anwalt , nacher Constants gezogen undt citiert wurdt , Auch sogar Jn

Excommunication , Alss habe er glichsam ein dibstahl darmit begangen gesëzt

ist : Jedoch was er fürgenommen , uss consens , und vorgegangner versprochner ent-

hebung synes Collatoris H Praelaten Von Engelberg [bis 1630 war dies Benedikt

II . Keller und darnach Plazidus I . Knüttel ] gethan ",  der sich nun aber von

ihm distanziere . "Jst er genötiget vorderst sich der Excommunication Zu

ledigen , undt den Praelaten umb syn Versprächen Anzuonemmen . Zuo wellichem

Endt er Jnn Ery en Embteren khondtschafft uffgenommen , selbige . . . , Zwahr Zuo

syner entschütung , Zuo Constants fürzewysen , oder . . . den . . . Praelaten umb

die schadlosshaltung Zuo prosequieren mogendt Zuogestellt werden , Aber die

causam rei , der stritigkheit dess Nüwbruchs Zuo decidieren soll von der Cantz-

ly uss Fryen Embteren , nüzit An Andere frömbde Gricht ussgefertiget werden.

Actum und Annotiert den . . ."
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